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Anbei die Stellungnahme des Landes Salzburg zur vorgelegten E-Mail-Policy bzw. den Dokumentenformaten. Da unsere bisher zur E-Mail-Policy geäußerten Änderungswünsche großteils nicht berücksichtigt wurden, führen wir nochmals die für uns unabdingbaren Punkte an, ohne deren Berücksichtigung eine Zustimmung des Landes Salzburgs zu den vorgelegten Entwürfen nicht erfolgen kann.

E-Mail-Policy

(3.1.2) Namenskonventionen

Ergänzend zum Basisformat 1 ist auch <Organisationsname>@<Domainname> anzubieten. Es macht wenig Sinn, zusätzlich auch noch „post“ (egal ob voran- oder hintangestellt) anführen zu müssen, wenn man den Organisationsname nicht als Subdomain führt, bzw. ist der Entfall von „Post“ bei uns gelebte Praxis. Davon unbeeinflusst soll aber das Faktum sein, dass für jede Organisationsdomain ein Postfach nach dem Schema post@<Domainname> existieren muss.

Unter „Best practice“ muss es im letzten Absatz heißen: „Bei allen Postfächern muss sichergestellt sein, …“. Organisationspostfächer alleine zu regeln ist zu wenig. Auch wenn die Theorie anders lautet, wird doch viel Eingangspost direkt an das Postfach eines Mitarbeiters geschickt und deshalb braucht es auch für diese Postfächer die gleiche Regelung wie für Organisationspostfächer.

(3.1.4) Organisatorische Maßnahmen

Dem letzten Satz im ersten Absatz ist entschieden zu widersprechen, denn auch bei der normalen Briefpost erfolgt keine Benachrichtigung über den positiven Eingang. Das erzeugt lediglich zusätzlichen Arbeitsaufwand in den Dienststellen.

(3.8.1) Notifikation bei Formatverletzung

Im ersten Satz muss es heißen „… ist zumindest der Empfänger darüber zu informieren“. Gerade in Zeiten hohen Virenaufkommens macht es keinen Sinn den Empfänger (meist mit gefälschter Absenderadresse) darüber zu informieren, dass sein Attachment angelehnt wurde. Es ist viel sinnvoller, den Empfänger darüber zu informieren, der dann darüber entscheidet, ob der Absender zu informieren ist, oder nicht. Analog hat auch Pkt. 4.2.3 angepasst zu werden.

(7.2) Protokollierung und Logging

Der erste Satz muss wie folgt lauten: „Grundsätzlich dürfen unter Einhaltung der Datenschutzanforderungen nur jene Daten protokolliert werden, die für die Sicherung der a) Funk​tionsweise des Systems und b) Einhaltung der organisatorischen und gesetzlichen Vorgaben benötigt werden.

Dokumentenformate

Bei einigen Produkten wird  die Version angeführt (zB. MS Office Word 97), bei anderen wieder nicht – obwohl es in vielen Fällen unterschiedliche Versionen gibt. Man sollte 
überlegen, ob man entweder überall die Release-Nummer dazu schreibt oder sie generell weg lässt.

Im Übrigen wird auch noch der Vorlage der Internet- und Transfer-Policy im Wege der Verbindungsstelle entgegengesehen, um auch diese beiden Policies formal abzuschließen.

Für die Landesregierung:

Der Fachabteilungsleiter:

Dipl.Ing. Peter Mittendorfer
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